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III. Information für LDV-Delegierte und Gastdelegierte 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
in wenigen Tagen beginnt die Landesdelegiertenversammlung in der Stadthalle Sindelfingen. Mit 
diesem Schreiben erhaltet ihr die Hotelinformationen für die Anmeldung im Hotel sowie weitere 
Informationen. In der Regel können die reservierten Zimmer am 3. März zwischen 14:00 und 15:00 
Uhr bezogen werden. Die Hotels sind darüber informiert, dass manche Delegierte auch erst nach 
22:00 Uhr (Tagungsende am 3. März) einchecken werden. 
 
Am 3. März bringt euch ein Busshuttle vom S-Bahnhof Goldberg (S-Bahnlinie 1) zur Stadthalle, je-
weils abends und morgens fahren die Busse zwischen Stadthalle und den Hotels und am 5. März wie-
der zurück zur S-Bahn. Wir empfehlen deshalb die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Die Ab-
fahrtszeiten der Busse findet ihr anbei. 
 
Wer mit dem PKW anreist, kann in der Tiefgarage der Stadthalle während der drei Tage kostenlos 
parken. Weitere Parkkosten (z.B. an den Hotels) werden nicht erstattet. Das Auto kann auch wäh-
rend der 3 Tage in der Stadthalle stehen bleiben (keine Ausfahrt nachts zwischen 1:00 und 7:00 Uhr 
möglich). Fahrtkosten werden auf der Grundlage der öffentlichen Verkehrsmittel (2. Klasse Bundes-
bahn) erstattet. PKW-Kilometerentschädigung (0,22 Cent/km, Mitfahrer 0,05 Cent – bis zu gesetzl. 
Obergrenze) wird nur bei Fahrgemeinschaften gewährt. Kolleg/innen, die einzeln mit dem PKW an-
reisen, erhalten lediglich die Fahrtkosten auf der Grundlage der öffentlichen Verkehrsmittel. Dele-
gierte, die nicht in Sindelfingen übernachten, erhalten für die zusätzliche Heimfahrt die oben genann-
ten Fahrtkosten erstattet, höchstens jedoch 20,00 Euro pro Tag. 
 
Am 3. März erhaltet ihr in der Stadthalle Sindelfingen ab 13:00 Uhr eure Tagungsunterlagen (unter 
anderem Ordner, Delegiertenkarte, Tasche). Wenn ihr später anreist, erhaltet ihr die Unterlagen im 
Tagungsbüro (im Foyer der Stadthalle). Eure Delegiertenkarte ist zugleich die Stimmkarte: Bitte diese 
sorgfältig aufbewahren. Wenn ihr vorzeitig abreisen müsst, bitte im Tagungsbüro abmelden und 
dort eure Stimmkarte abgeben. 
 
Ihr erhaltet ein Tagegeld von 10,00 Euro pro Tag, das nach der LDV mit den Reisekosten überwiesen 
wird. Beim Mittagessen und Abendessen steht Sprudel bereit, weitere Getränke können an der Bar 
im Foyer der Stadthalle gekauft werden. Beim Fest am 4. März ab 19:00 Uhr seid ihr von den GEW-
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Bezirken eingeladen. Es wird an zwei Buffets ein vegetarisches Gericht und ein Essen mit Fleisch an-
geboten. Solltet ihr Veganer sein, eine Lebensmittelunverträglichkeit haben etc., meldet euch bitte 
rechtzeitig vor den Essen beim Caterer (Theke im Foyer), das Restaurant ist auf sämtliche Eventuali-
täten eingerichtet, so dass jedem ein leckeres Essen zur Verfügung gestellt werden kann. 
 
Zusatz- und Abänderungsanträge (Satzung GEW BW, Geschäftsordnung § 4,2) zu den vorgelegten 
Anträgen können ab sofort eingereicht werden, ebenso Dringlichkeitsanträge (Geschäftsordnung  
§ 4,1). Dringlichkeitsanträge müssen von mindestens 20 stimmberechtigten Delegierten handschrift-
lich unterstützt werden. Bitte reicht uns die Anträge wenn möglich per E-Mail ein: ldv@gew-bw.de 
 
Unterschriften für Dringlichkeitsanträge können per Post bis zum 1. März (Eingang) an die Landesge-
schäftsstelle (z. Hd. Matthias Schneider) gesandt oder während der LDV im Tagungsbüro abgegeben 
werden. (Ein Tipp: Je kürzer die Anträge, desto höher die Chance, dass sie auf Zustimmung stoßen.) 
Voraussichtlich können Änderungs- und Dringlichkeitsanträge während der LDV bis zum 4. März, 
18:00 Uhr, gestellt werden. 
 
Zur Erinnerung: Die LDV beginnt am Donnerstag, 3. März 2016 um 20:00 Uhr.  
Am 3. März 2016 ab 15:00 Uhr tagen die Bezirksversammlungen, für die Bezirke Nord- und Südwürt-
temberg findet bereits ab 14:00 Uhr die Delegiertenversammlung des Württembergischen Lehrerin-
nen- und Lehrervereins statt.  
 
Das detaillierte Programm der LDV und weitere Informationen werden auch im Internet veröffent-
licht: http://www.gew-bw.de/ldv-2016/ 
 
Bitte informiert uns schnell, wenn ihr euer Mandat nicht wahrnehmen könnt. Auch eure Fragen be-
antworten wir gerne: ldv@gew-bw.de 
 
Ich und freue mich auf ein Wiedersehen am 3. März in Sindelfingen! 
 
Mit kollegialen Grüßen 

 
Matthias Schneider 
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